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SATZUNG'
Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt denNamen Kleingärürerverein 6Unter den Linden e. V." und hat
seinen Sitz in Mönchengladbach. Er ist Mitglied im Kreisverband Mönchengladbac,h
der Kleingärhrer e. V. (nachfolgend Kreisverband genannt).

Er ist eingetragen beim Amtsgericht Mönchengladbach unter der Registriemummer
vR 972.

Zweck und Ziel des Vereins

Der Verein setzt sich für die Förderung und Erhaltung von Kleingartenanlagen rmd
ihre Ausgestaltung als Bestandteil des der Allgemeinheit zugturglichen öffentlichen
Grüns ein.

Er ist parteipolitisch rmd konfessionell neutral.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi ge Zweckeim Sinne
des Abschnitts "Steuerbegtinsti gfe Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur ftir satzungsgemäßeZwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendrmg aus Mitteln des Vereins.

Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Dartiber hinaus darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweckdes Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergtitungen begünstigt werden. Regelungen für besonderen
Aufivand der Vorstandsmitglieder bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversärnfr-
lung. Kosten im Zusammenhang mit einer Tätigkeit ftir den Verein sind zu erstatten

Der Verein hat seine Anerkennung als gemeinnätzige Kleinglirherorganisation zu
beantragen. Er hat seine Mittel ausschließlich zur Förderung des Kleingartenwesens,
insbesondere ftir den Ausbau und die Unterhaltung seiner Kleingartenanlage, nt
verwenden.

Der Verein sollte seine Mitglieder im Rahmen seiner Möglichkeiten fachlich beraten,
beteuen und schulen.

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kannjede nafürliche oderjrnistische Personwerdeq die sich im
Sinne dieser Satzung betätigen will durch:
a) praktische Kleingartenarbeit nach Abschluss des entsprechenden

Pachtvertages oder
b) Förderung und Untersttitzung des Kleingartenwesens.

Natürliche oder jruistische Personen, die sich um das Kleingartenwesen verdient
gemacht haben oder die Zwecke des Vereins in hervorragender Weise geftirdert
haben, können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern
ernzmnt werden. Von der Mitgliederversammlung kann dartiber hinaus jeweils ein
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langitihriger Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

Die Anmeldung zur Mtgliedschaft erfolgt gegenüber dem Vorstand. Dieser
entscheidet tiber die Aufrmhme. Im Falle der Ablehnung steht dem Betroffenen
Berufung an den erweiterten Vorstand zq sofem dieser vorhanden ist. Dessen
Entscheidung ist endgältig.

Der Erwerb der Mitgliedschaft wird durch Aushändigung dieser Satzung und deren
unterschriftliche Anerkennung vollzogen.

Rechte aus der Mitgliedschaft

Jedes Mitglied hat das Recht:
a) die Einrichtungen des Vereins entsprechend iluer Zweckbestimmung zu

nutzen,
b) an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

Die vom Verein gewährte fachliche Beratung steht jedem Mitglied zur Verftigung.

Mit der Mitgliedschaft ist der Bezug der Verbandszeitung verbundeno sofern der
Regelbeitag narhZiffer 11.3 der Satzung des Landesverbandes Rheinland der
Gartenfreunde e. V. abgeftihrt wird..

Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied ist verpflichtet:
a) sich nach bestem Können für die Belange des Kleingartenwesens einzusetztr;
b) sichnach Maßgabe dieser Satzung innerhalb der kleingärtrerischen Gemein

schaft zubetätigen,
c) Beschlüsse des Vereins zu befolgen,
d) Aufrrahme und Mitgliedsbeitrfue sowie Umlagen und den auf die zugeteilte

Gartenparzelle entfällenden Pachtzins innerhalb eines Monats nach
Äufforderung zu entichten. Naeh dem neuen Mahngesetz gerät 30 Tage
nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung der Schuldner in Verzug. Der
Vorstend ist dann berechtigt, Mahngebühren und Velzugszinsen
in gesetzlicher Iföhe zu erheben.

Das Mitglied hat die festgesetzten Gemeinschafuleistungen zu erbringen Ftir nicht
geleistetö Gemeinschaftsarbeit ist der von der Mitgliederversammlung beschlossene
Ersatzbetrag zu entrichten.

Beendigung der Mitgtiedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) Durch den Tod des Mitglieds,
b) durchfreiwilligenAustritt,
c) durch Ausschluss.
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Yorab weiterverpachtet.werdel, wenn eine Wetermiulung durchgeftihrt wrnde undder vorige Päichter sowie der vorstand einverstanden sinä]

Ejn Mitgjieg kann-ausgeschlossen werden, wenn es:a) Ag 4p aufgnrnd der SaEung oder Verei;beschltisse obliegenden pflichten
schuldhaft verletzt,

b) durch seinVerhalGn das Ansehe,n oder die Interessen des Vereins in grober
Weise schädigt,

c) mehr als dreiMonate mit der ZdT,g von Be_iträgen" Ugrlag_en oder sonstigen
finanziellenverpfl-ichtungen gegenüüer aeÄ vääin il Rri;irhnä iJi*d
trotzt schriftlicher Matrnung nfcLt innerhalb von zwei rvronaien;G;-

- Verpflichtungen nachkomdt,
q) $:Vprygömeinschaft gefihrdet oder wiederholt gestört hat,e) seine Rechte und Pflichten aus seiner Mitgliedschadauf einen Dritten

:Fg?{, biStellung seines Autuahmean:rage, Gilh*iQ; nält,ä, 
",aus einem anderen Kleingartenverein ausgesc6lossen wurdjodei-iÄ;;i"

Kleingartennpacltverftag- mit eine'm anaäre ftei"gartenerei" ä" s"in"m
Verschulden rechtrrirksarn gekündigt worden ist. 

--

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor seiner Beschlussfassuns ist das
letroft ne Mitglied zu hören. Der Ausschlusr irt t*tinr-i"n--ii Bäi"ffiF ä;
,Behottbnen bekannt zu geben. Dieser kann innerhalb von drei woöhen
nach Erhalt des Ausschlussbescheides das Schlichtungsverfähren beanfragen.
Im Ausscblussbescheid ist der Betoffene auf sein nöttt, di"Ttiri*däi"'Äärrrrut nftir das Sclr l ichtungsverfahren hinzuweisen. uac[faää"ttor.r" ;* dilJ; ilecht
Kemen u€brauch oder versäumt die Frist, wird der Ausschlussbescheid wirksarn.

Mit Erlöschen der Mitgliedschaft enden_zugleic-h etwaige Ansprüche an das
Vere,insvermö-gen. Dasäusscheidende Mitgfed ist.iäoci-"icnt ooo ao t"rUor"o
Ertüllung der Verpflicltungen, die-sich aus der Satzung oder anderen VitnäÄ"i Ui,zum Ausscheiden ergeben, entbunden.

Vorstand

7.1 Der geschäftsftihrende vorstand im sinne des g 26 BGB besteht aus:a) dem Vorsitzenden
b) dem stellverhetenden Vorsitzendenc) dem Schriftfrihrer
d) dem Kassierer
e) demFachberater

7 -2 Der Vorstand*ryt",ttt ausllgm. gesch€iftsführenden Vorstand gemtiß Ziffer l,
und weiteren Beisitzern. Die Aüfgabenzuordnung der Beisitzä eÄlprt aurcn
den geschäftsführenden vorstand-und kann bei 6d*f;äG;dä;;-'" 

*'
Legislahrperiode geändert werden.

7 -3 Jeweils zwei in derZiffe.r l genannten Vo_rstandsmitglieder sind gemeinschaftlich
zur vernetung des vereins im sinne 

_d-es 
g 26 BGB üerechtifi

7.3.1 In den Vorstand gewählte Nichtnritgtiedä haben Sitz una Stimme in der
Mitgliederversammlung.

7.4 Der vorstand wird ftir die Dauer von drei Jahren gewählt. seine Mtelieder bleiben
dartiber hinaus bis zur Neuwahl von Nachfotg"*-i- A-i. wGAäiffiiä ,"1ä6ig.
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Dem Vorstand obliegen:
a) laufende Gesch?iftsftihrung des Vereins,
b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Durchftihrung ihrer Beschlüsse.

Der Vorstand titt nach Bedarf zusaürmen und ist beschlussfähig, wenn außer dem
einladenden Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung der stellverhetende
Vorsitzende, noch zrvei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse des
Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleicbheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellverhetenden
Vorsitzenden.

Über jede Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift
ist voin Verfasser und dem Vorsitzenden bzw. bei Sitzungsleiturg durch den
Stellvertreter von diesem zu unterzeichnen.

Mitgliederyersammlung

Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliederversaarmlung. Sie ist einzuberufeq wenn es
die Belange des Vereins erfordem, mindestens einmal im Jahr als Jalreslaupl-
versammlung. Sie ist ferner unverztiglich einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereins-
mitglieder dies scbriftlich unter Angabe der ffinde beim Vorstand beantagl.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung
durch den stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich mit einer Frist von mindestens
2I Tagenunter gleichzeitiger Angabe von Versammlungsort, -zeit und Tagesordnung,
einbenrfen.

Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegl dem Vorsitzenden bzw. einem
gewählten Versammlungsleiter.

Die Mitgüederversammlung in der jedem Mitglied eine Stimme zusteht, ist
beschlussfühig, werm sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

Der Mitgliedenrersarnmhmg obliegen:
a) die Genehmigung derNiederschriften gem. Ziffer 8.10,
b) die Entgegennahme des Geschäfts- und des Kassenberichtes, des Berichtes der

Kassenpräfer sowie sonstiger TEitigkeitsbericht,
die Beschlussfassung hiertiber sowie die Entlastung des Vorstandeso
die Festsetzung von Beitägen und die Anordnung von Gemeinschafts-

leistungen,
die Vonralrme det Wahlen zum Vorstand und zum erweiterten Vorstand,
die Walrl der Kassenprüfer,
die Beschlussfassung über Satzungsäinderungen,
die Beschlussfassung über die Auflösrmg des Vereins,
die Emenniung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglieder,
die Beschlussfassung über Anfräge.

Zur Deckung außerplanmäßigen Finanzbedarß äber die gewöhnliche
Geschäftstaigkeit liinaus kann die Mitgliederversanrmlung dieErhebung von Um-
lagen beschließen.

c)
d)

e)
f)
s)
h)
i)
j)
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Beschlilsse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der
atgegebenen gältigen Stimmen gefasst. Wird diese Mehrheit nicht erreichg gilt der
Antag als angenommen, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, wobei
Stimmenthaltungen nicht mitgezahlt werden. Bei Stimmengleichheit gelten Anftäge
als abgelehnt

Ungeachtet der Bestimmrmg in Ziffer 8.4 äber die Beschlussfähigkeit der Mitglieder-
bedärfen Satzungsänderungeq einer Mehrheit von 213 der abgegebenen

Stimmen, wobei ungtiltige Stimmen nicht mitgezehh werdenund bei Auflö-sung des
Vereins der Mebrheit von3l4 aller Vereinsnitglieder, Findet sich zur Auflösung des
Vereins eine solche Mehrheit nicht, genügt auf einer neu einzuberufenden Ver-
sammlung die satzungsändemde Mehrheit
Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigüer Zwecke
(Vgl. Zitrer 2.2) istdas Vereinsvermögen auf diostadt Mönchengladbach zu über-
tragen. Diese hat das Vermögen ausschließlich rmd unmittelbar gömeinnüteigen rmd
Heingärhrerischen Zwecken arzuftlhren.

Anttige zur Mitgliederversammlung sind mit Begrtindung schriftlich spätestens
14 Tage vor ihrem Termin beim Vorstand einzureichen.

8.10 Über die Mitgliederversammlung ist eine Niedenchrift anzufertigen, vom
Vorsitrenden bzw. Versnmmlungsleiter sowie vom Verfasser zuunterzeichnen
und der näohsten Mitgliederversämmlung zur Genehmigung voranlegen.

8.11 Zur Bebandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den Mitgliederver-
sammlungen sachkundige Pgrsonen einladen; sie halen kein Stimmrectrt.

8J2 Verfreter des Kreis- und Landesverbandes können an der Mitgliederversammhrng
auf Einladung, teilnehmen.

10 Schlichtungsverfahren

Bei Streitigkeiten zwisc,hen Mitgliedern oder Mitgliedern und dem Vorstand,
die sich aus der Satzung oder aus nachbarlicher Beziehung eqgebe& ist vor Inan-
sprqghnabme des ordentlichenRechtsweges ein Schlichtungsverfahren ge,mäß den
vom Kreisverband erlassenen Richtlinien durchanftihren.

11 Geschäftsjahr

Gesch{iftsjahr ist das Kalenderjatr.



12 Kassenprüfung

l2.l Ftir das Geschäftsjahr sind von der Mtgliederversammhmg mindesüens zwei
Kassenprüfer zuwählen. Jährlich scheidet ein Kassenprtifer aus. Wiederwahl ist
mögtich. Zusätzlich ist ein Ersatzkassenprüfer zu wählen.

122 Die von der Mtgliederversammlung gewählten Kassenprttfer haben ungeachtet des
Rechtes zu unvermuteten Prtifungen, öe sich auf Stichproben bescbränken könneq
nach Ablauf des Geschäffsjahres-eine Gesanrtpräfung votnrnehmen. Das Ergebnis
ihrer Prüfungen ist in einm Prilfungsbericht zusammenzufassenund derMtglieder-
versammlung voranlegen. Die Prüfimgen baben sich arf rechnerische und sachliche
Richtigkeit zu erstrecken.

13 Bekanntmaehungen

Bekannftrachrmgen des Vereins erfolgen durch Aushang.

Sonstige Bestimmungen

Die Bestimmrmgen des GeneralpachtverEages, des Zwischenpachtverfages, des
Einzelpachtverhages rmd der "Gartenordnung ftirKleingärten in der Stadt
Mtinclil9ladbach" werden durch diese Satzung nicht berührt.

Inkrafttreten /tJbergangsbestimmungen

t4
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15.1 Die Bestimmungen der bisherigen Satzung treten mit Wirksamwerden dieser Satzuog
außer Kmft.

15.2 Diese Satzung ist in der Jatreshauptversammlung 2013 beschlossen worden;
sie gilt mit dem Tage der Eintragrrng in das Vereinsregister.

15.3 Der Vorstrod ist berechtigt" rmwese,ntliche iindenmgen dieser Satztmg oder . -
Ergänzungen redaktionelGiArt" soweit solche von der Finanzbehörde im Hinblick
auf Oie Gäwahrung der steuerlichen Gemeinnlitzigkeit oder vom Registergericht
gefordert werdeno selbstständig vorzunehmen



t6 Salvatorische Klausel

Soweit eiazelne Bestimmungendieser Sarzung rechtswidrig sind oderwerden" wird
daduch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berährt.

---dJ--

(Heribert Fischsrr l,Voreitzender) (Ilieter Reschke, 2.Yor:sitrender)-

rlatum'&llMld-m*--

{RoIf Eggereth, Schriftführer}


